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Einleitung

A. Die politische Bedeutsamkeit des Begriffs  
der verfassunggebenden Gewalt in Taiwan

Der Begriff der verfassunggebenden Gewalt des Volkes kann nicht nur 
revolutionär, sondern auch gegenrevolutionär sein. Nach der rechtspositivis-
tischen Auffassung ist die Verfassung zwar die höchste Rechtsnorm in der 
innerstaatlichen Normenhierarchie, ihre Kraft ist dennoch nicht aus sich 
selbst abgeleitet, sondern vielmehr von einer ihr übergeordneten Größe, 
dem „pouvoir constituant“ des Volkes. In diesem Sinn definiert Böckenför-
de den pouvoir constituant als „diejenige (politische) Kraft und Autorität, 
die in der Lage ist, die Verfassung in ihrem normativen Geltungsanspruch 
hervorzubringen, zu tragen und aufzuheben.“1 In seiner Definition stellt 
Böckenförde den Begriff der verfassunggebenden Gewalt als demokratisch 
und revolutionär hin.2 Die revolutionäre Eigenschaft der verfassunggeben-
den Gewalt hängt eng damit zusammen, dass sie während der Französischen 
Revolution als ein polemisches Schlagwort gegen das Ancien Régime ver-
wendet wurde. Ideengeschichtlich betrachtet fokussiert sich also die Erörte-
rung der verfassunggebenden Gewalt in erster Linie auf ihren revolutionären 
Sinn. Isensee erkennt auch diesen revolutionären Sinn, verweist aber des 
Weiteren darauf, dass sich der Begriff der verfassunggebenden Gewalt in 
seinem Entwicklungsprozess eine zwiespältige Wirkung entfaltet: Auf der 
einen Seite kann er eine herbeizuführende Verfassung legitimieren; auf der 
anderen Seite kann er auch die bestehende Verfassung delegitimieren. Die-
ser Begriff kann sowohl als verfassungsbegründendes Argument für die 
Stabilität einer Verfassung benutzt, aber auch als ein verfassungszerstören-
des Argument instrumentalisiert werden.3 In diesem Sinn kann der pouvoir 
constituant nicht nur zur Stabilisierung des Verfassungsrechts führen, son-
dern auch seine Politisierung zur Folge haben. „Das hängt davon ab“, so 
heißt es bei Isensee, „ob der Verfassungsgeber wirksam ist und verschwin-
det, solange die Verfassung in Wirksamkeit steht, oder aber ob er stets 
präsent und in Aktion bleibt.“4

1 Böckenförde, Die verfassungsgebende Gewalt des Volkes, S. 11.
2 Ebd., S. 11 f.
3 Isensee, Das Volk als Grund der Verfassung, S. 30–34, 71–73.
4 Ebd., S. 33.



12 Einleitung

In Taiwan kam der zwiespältige Charakter der verfassunggebenden Ge-
walt des Volkes während einer Serie von Verfassungsänderungen ab 1991 
zum Vorschein. Die verfassunggebende Gewalt des Volkes war, auch wenn 
sie nicht explizit zum Ausdruck kam, tatsächlich der ausschlaggebende 
Begriff, der sich hinter der verfassungsrechtliche Debatte in Taiwan seit den 
90er Jahren verbarg. Nachdem der über 38 Jahre währende „Ausnahmezu-
stand“ (1949–1987) abgeschafft worden war und die Demokratisierung 
Taiwans in die Wege geleitet wurde, fiel auf, dass die Verfassung Taiwans, 
die im Jahre 1945 auf dem chinesischen Festland entworfen worden war 
und als Verfassung der „Republik China“ (Republic of China) in die Ge-
schichte eingegangen ist, sich bereits sehr weit von der aktuellen politischen 
Wirklichkeit entfernt hatte. Es stellte sich aus diesem Grunde als notwendig 
heraus, die rechtliche Normativität mithilfe von Verfassungsänderungen der 
Faktizität näher zu bringen. Folglich wurden in Taiwan im Zeitraum von 
1991 bis 2005 sieben Verfassungsänderungen in die Wege geleitet. Jedes 
Mal stand die Frage zur Debatte, wie weitreichend die Verfassung geändert 
werden sollte. Währenddessen kristallisierte sich unter den Befürwortern 
einer Beschränkung der verfassungsändernden Gewalt die Lehre der be-
schränkten Verfassungsänderung heraus, und dies vor allem vor dem Hin-
tergrund der Bewahrung der Kontinuität und Stabilität der Verfassung. 
Diejenigen, die für eine unbegrenzte Abänderung der Verfassung eintraten, 
begründeten dagegen ihre Überzeugungen damit, dass das Volk als Souve-
rän auf keinen Fall an Rechtsformen und Prozeduren gebunden sei, sondern 
es jeweils nach seinem Willen über das Verfassungssystem und die grund-
legende politische Ordnung entscheiden sollte.

Diese Verfassungsdebatte brach am Vorabend der letzten Verfassungsän-
derung von 2005 erneut aus. Der Grund lag darin, dass erstmalig von dem 
Mittel einer Volksabstimmung bzw. eines Referendums zur Verfassungsän-
derung Gebrauch gemacht wurde. Die Verwendung des Referendums radi-
kalisierte einerseits den demokratischen Anspruch, laut dem das taiwanische 
Volk als eine bereits von China getrennte, unabhängige Nation das Recht 
zur Selbstbehauptung und erwünschten Verfassungsrevision haben sollte. 
Die Referendumsbefürworter sahen in der Direktdemokratie die unmittelba-
re Äußerung des Volkswillens und die Überlegenheit der Volkssouveränität. 
Daraus zogen sie die folgende Schlussfolgerung: Wer die Volksabstimmung 
zur Verfassungsänderung ablehnt oder sie inhaltlich zu beschränken ver-
sucht, der verneint auch die Demokratie. Im Gegensatz dazu stand die An-
sicht, dass Verfassungsänderungen, auch wenn sie mithilfe eines Referen-
dums durchgeführt werden, nicht die grundlegenden Prinzipien ebenjener 
Verfassung brechen und aufheben dürfen, weil eine ausufernde Verfassungs-
änderung zur Verletzung der Verfassung und der konstitutionellen Basis 
führen könne. Wer die bestehende Verfassung ernst nehme, der solle be-
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stimmte Werte in der Verfassung festschreiben und diese vor negativen Er-
gebnissen unverhältnismäßiger Verfassungsänderungen schützen. In jener 
Verfassungsdebatte kam die Spannung zwischen beiden Lagern zum Vor-
schein: auf der einen Seite die Befürworter des Vorrangs der Volkssouverä-
nität und einer umfassenden (sogar totalen) Verfassungsrevision, auf der 
anderen Seite das Beharren auf dem „Geist der Verfassung“ und Begrenzung 
von Verfassungsänderungen zum Zwecke der Stabilität.

B. Problematik

Sieyès und Schmitt sind die beiden ausschlaggebenden Denker, die dem 
Begriff der verfassunggebenden Gewalt gegensätzlich definiert und eben 
dadurch zu Relevanz verholfen haben. Sieyès hat als Erster den Begriff der 
verfassunggebenden Gewalt explizit verwendet und theoretisch gefasst.5 Er 
stand vor der Problematik, dass das auf Gewohnheitsrechten beruhende 
Legalitätssystem in Frankreich die politische Hierarchie und das Ancien 
Régime rechtfertigte. Im Gegensatz zu den Kolonien in Nordamerika, wo 
die feudale Ordnung der alten Welt inexistent war, musste der Dritte Stand 
in Frankreich zuerst die althergebrachte Rechtsordnung durchbrechen, um 
eine neue politische Ordnung der Gleichberechtigung aufzubauen. Dafür 
berief sich der Dritte Stand auf eine höhere Legitimität als die Legalität der 
Rechtsordnung und politischer Einrichtungen. Das ist der Grund, weshalb 
zu jener Zeit die von Abbé Sieyès formulierte Lehre des pouvoir constituant 
in den Vordergrund trat. Insofern spielte Sieyès nicht nur im Rahmen der 
Französischen Revolution eine relevante Rolle, sondern auch in der Ideen-

5 Sieyès hat selbst die Unterscheidung zwischen dem „pouvoir constituant“ und 
„pouvoirs constitués“ als Errungenschaft der Revolution bezeichnet – freilich ist das 
als seine eigene Leistung zu verstehen, aber sein Zeitgenosse, Lafayette, stellte spä-
ter Sieyès’ Behauptung und Urheberrecht in Frage. Er meinte, in Wahrheit habe die 
Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten die Französische Revolution und die Lehre 
der verfassunggebenden Gewalt geprägt, so dass sie als die Wegbereiter der verfas-
sunggebenden Gewalt bezeichnet werden sollte. Vgl. Zweig, S. 1 f. Es ist heutzutage 
zumeist unumstritten, dass die Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten in der Praxis 
die Verwirklichung des Prinzips der Volkssouveränität in die Wege leitete. Seitdem 
ist das Volk imstande, das Subjekt der verfassunggebenden Gewalt zu werden. Jel-
linek, S. 522. Dazu auch Starck, S. 40; Boehl, S. 17 ff.; Möller, S. 9 ff.

 Trotzdem ist die Lehre der verfassunggebenden Gewalt während des Unabhängig-
keitskrieges weder systematisiert noch für revolutionär gehalten worden – es ist 
fraglich, ob die amerikanische Unabhängigkeit wirklich eine „Revolution“ d. h., ein 
Umsturz des Ancien Régime war. Darum ist die Lehre letztlich doch auf Sieyès 
zurückzuführen. Der Begriff „pouvoir constituant“ ist vor allem wegen der Lehre 
von Sieyès bekannt geworden. Diese Auffassung vertreten Zweig, S. 118; Loewen-
stein, Volk und Parlament, S. 30; Böckenförde, Die verfassungsgebende Gewalt des 
Volkes, S. 8 ff.; Isensee, S. 26 ff.


